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4..Be1~latt neiblatt zur Parlamentskorrespondenz 29. Pezember 1952 

S4S!A.B. An fra ge b e an t wo r tun g 
zu 568/J 

Auf die Anfrage der Abg .. Wilhelmine M 0 i k und Genes sen, betreffend 

Einschreiten gegen Gewerbetreibende wegen Zoll- und Steuerbetrug~ teilt 

Bundesminister für Handel und ~iederaufbau Böe k - G r eis sau mit: 

Die "Verlässlichkeit des Gewer-oeinhabers mit 'geziehung auf das lletreffen­

de Gewerbe" stellt nur ein gesetzliches Erfordernis für den Antritt kon­

zessionierter G-ewerbe dar (§ 23 Abs.l GewO.). bie gelt enden gewerberechtHchen 

Bestimmungen sehen dementsprechend die Möglichkeit der Enttiehung einer 

Gewerbeberechtigung wegen mangelnder Verlässlichkeit auch nur bei konzessio­

niel'ten Gewerben vor (§ 139 Abs.2 lit. b der GewO.). Falls eS sich bei den 

Gewerbetreibenden, deren Vorgehen den Anlass der vorliegenden Anfrage bildet, 

um Inhaber von ~ewerbeberechtigungen für nicht konzes~onierte Handel~gewcl'be 

handelt, besteht demnach nach tier gelt entien Rechtslage keine Möglichkeit, 

ihre Gewerbeberechtigung wegen mangelntier VerUis slichkei t zu entziehen .. 

Gemäss § 139 Abs .. 2 1it.a' der GewO .. kann allerdings die Gewerbe~ehörde 

die Entziehung der Gewerbeberechtigung für eine bestimmte Zeit oder auf immer 

verfügen, wenn der, ~ewerbetreibende (demnach also auch der Inhaber eines nicht 

ltQn~e$sioniertenGewerhes) wegen einer der in ~ 5 GewO .. erwähnten Handlungen 
verurteilt wor~en ist und unter ~en gegebenen Umständen von dem Fortbetrieb 

des Gewerbes Missbrauch zu befürchten wäre~ Die in § 5 der GewO. erwähnten 

Handlungen umfassen Verbrechen ü~:erhaupt, aus Gewinnsucht begangene oder ge­

gen die öffentliche Sit tlichkei t verstossende Vergehen sowie Schleichhandel 

und schwere Gefä1lsübertretung; in der Am 1. Jänner 1953 auf Grund 'der 

Gewerberechtsnovelle 1952 in Kraft tretenden Neufassung des § 5 der GewO. 

werden die beiden zuletzt angeführten Delikte - in Anpassung an die gel­

tenden strafrechtlichen Bestimmungen des Abgabenrechtes - durch die 

Straftaten der Zollhinterziehung und des' Bannbruches ersetzt werden. 

~'" Ich habe BJn 16. Dezember 1952 unter Z1. llS.657-III-lS/52 eine Weisung 
an die Gewerbeb'eh15rden ~es Inhaltes herausgegeben, dass bei Verurteilung von' 
Gewerbetreibenden ~egen der in § 5 der GewO. angeführten Handlungen, sofern 
diesen Verurteilungen die in Punkt 1 rier Anfrage, umsch:debenen Handlungen 
zugrundeliegen, das weitere in § 139 Abs.,2 lit.a der GewO .. für eine Ent­
ziehung der Gewerbeberechtigung aufg0stel1te Erfordernis, (dass nämlich 
"unter den gegebenen Umständen von dem Fortbetrieb des Gewerbes Missbrauch 
zu befürchten wäreu~ grundsätzlioh als gegeben anzunehmen ist und von 
einer solchen Annahme nur in den Fällen abgegangen ,werden kann, in denen 
besonnere Umstände dagegen sprechen. 
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